
661 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht und Antrag 

des Bautenausschusses . 

über den Entwurf eines Bundesgesetzes, niit 
dem das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 

1987 geändert wird . 

Im Zuge sei~er Beratu~gen über die Regierungs
vorlage 585 der Beilagen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem· Bestimmungen über den Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds und den Wohnhaus-' 
Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds getrof~ 
fen werden und das WohnbaufördeDlngsgesetz 
1984 geändert wird, hat der Bautenausschuß in sei
ner Sitzung am 21. Juni 1988 auf Grund eines 
Antrages der Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 
und Schemer gemäß § 27 Abs. 1 GOG mit Stim
menmehrheit beschlossen,' dem Nationalrat den 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rück-

_ zahlungsbegünstigungsgesetz 1987 geändert wird, 
vorzulegen. 

Hofer 

Berichterstatter 

Der Antrag war V1i~" f61gt b'eg~a~cf~t: . 

Bei einzelnen A~träge~~u(Bt:~Ül:t~ti~~ng nach 
§ 4 Abs. 1 des Rückzp.hluFlg~begünstiglJngsgesetzes 
1987 errechnet sich für die Konvertierung in ein 
Darlehen mit 25jähriger ;I:aufzeit und 8% Verzin
sung kein Nachlaß. Der Gesetzgeber "(ollte auch in 
diesen Fällen zumindestdiei'ßegünstigungim Aus
maß von § 3 Abs.l· gewähren." Der vorgelegte 
Antrag diem der Klarstellung. ';," .; •. 

. .':' ... '. " ir, > i.i;" .. _ ,,'" '-.,' '-',,',." 

Als Ergt:bnis, seint:r.~t:r.iltUngs"t:llr/ter ... :I}a~t~,n7 
ausschuß somit den An't.J;l;g, ,der Nil.~~ol1alra~ • '. 
wolle dem a n ge s. c hJ, P, s, s s~n e.~ ••. G·e;s ,e, t (Z ~ ,. 
e n t w !l r f die. vt:rfa~~,~'tgsl11äßige. " ?~stil11m\,l;;g 
erteilen. 'c, '.'.' ....... , .... ;; '.,' .. ..:' •. ,. 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 

Obmann 

,1;,_,;,'-
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2 661 der Beilagen 

,.'1. 

Bundesgesetz vom xxxxxx, mit dem das 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 geän

dert wird 

Der Nationalrat hat p~schlossen: 

Das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987, 
BGBL Nr: 340,:'iii der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 60711?87witd'geändert wie folgt: 

, 'ArtiJcelI 
". ",.,"., 

§ 4 -Abs. L ,hat zu Jati~e:n: ; 

,;(1) 'Gemeinderioder gemeinnützigen Bauverei
nigungen ist auf Ant.rag'anstelle der Begünstigung 
nach § 3 ein Nachlaß biszu 60 vH zu gewähren, 
'sdfeiri dadurch diede·tFörderung zugrunde liegen
den aus haftenden Darlehen (FÖrderungs- und all
fällige HyPothekardarJehen) so konvertierbar sind, 
daß die' Annuität ''(Tilguhgstate) für das Konver
sionsdarlehen nicht höher ist als die laufende Lei
stung für die zu konvertierende Schuld. Der 
Berechnung des Nachlasses ist stets ein Zinsfuß von 

~ •• < 

8 vH und eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren 
zugrunde zu legen. Ergibt sich aus dieser Berech
nung kein Nachlaß, der zwischen den in § 3 Abs. 1 
festgelegten Grenzen und 60 vH liegt, so ist jeden
falls die in § 3 Abs. 1 festgelegte Begünstigung zu 
gewähren. Die Laufzeit des Konversionsdarlehens 
ergibt sich' aus dem tatsächlich zu gewährenden 
Nachlaß. Bei der Aufnahme des Konversionsdarle
hens ist ein Zinsfuß gemäß § 17 Abs. 2 des Wohn
bauförderungsgesetzes 1984 zu vereinbaren. Die 
Konvertierung des Förderungsdarlehens bildet für 
Annuitätenzuschüsse nach dem Wohnbauförde
rungsgesetz 1954 und dem Wohnbauförderungsge
setz 1968 keinen Einstellungsgrund. Die Zuschuß
höhe richtet sich nach den in den Schuldscheinen 
vor der Konvertierung zugrunde liegenden Darle
hen." 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, ist 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten betraut. 
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